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 Veröffentlicht am 12.03.1997

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

41/02 Melderecht

Norm

MeldeG 1991 §20 Abs3;

ZustG §23 Abs1;

ZustG §8 Abs1;

ZustG §8 Abs2;

Rechtssatz

Wenn der Fremde die nach § 8 Abs 1 ZustG gebotene Änderung seiner Abgabestelle nicht bekanntgegeben hat und die

Behörde ohnehin ausreichende Ermittlungen zur Feststellung der neuen Abgabestelle, nämlich durch Anfrage am

Zentralmeldeamt als der zuletzt zuständigen Meldebehörde, vorgenommen hat, ist die Zustellung des Bescheides

durch Hinterlegung gemäß § 23 Abs 1 iVm § 8 Abs 2 ZustG als rechtsgültig anzusehen.
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